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Die Ecke des Bürokraten

Wir haben in der lefzten Nummer
etwas voreilig verkündet, St. Bürokratius
und seine Helfer hätfen sich
zurückgezogen. Wie wir von einem eifrigen
Leser der Gesetzessammlung erfahren,
hat bereits im Monat März dieses Jahres
ein Pflänzlein das Licht der Welt
erblickt, dem gewifj St. Normalisatius,
St. Rationalisafius und deren Knechtlein,
der heilige Statistikus, Geburtshelferdienste

geleistet haben. Man hat
bereits die boshafte Bemerkung gehört, es
handle sich um eine Arbeitsbeschaf-
fungsmahnahme für Mathematiker im
Hauptamt!

Die Vorschrift spricht für sich selbst,
und deshalb mag sie sogleich in ihrer
Lauterkeif und durchdachten glashellen
Klarheit erstrahlen.

Es handelt sich um den Artikel 1 der
Verfügung betreffend die Zuschüsse aus
dem Ausgleichsfond der Alters- und
Hinterlassenenversicherung an die Ver-
waltungskosfen der Ausgleichskassen
für das Jahr 1949 vom 20. März 1950,
der wie folgt lautet:

Art. 1

1 Die Zuschüsse an die Verwaltungskosten
der kantonalen Ausgleichskassen betragen für
das Geschäftsjahr 1949 (1. Februar 1949 bis 31.
Januar 1950) 5,5 Millionen Franken.

2 Der Gesamtbetrag gemäfj Absatz 1 wird auf
die einzelnen kantonalen Ausgleichskassen
verteilt, zu zwei Fünfteln nach Maßgabe der
Arbeitsbelastung der Ausgleichskasse, zu je einem
Fünftel nach der Anzahl der Gemeinden und
nach der Wohnbevölkerung des betreffenden
Kantons und zu je einem Zehntel nach der
Struktur der Ausgleichskasse und nach der
Bodenfläche des betreffenden Kanfons.

3 Die Arbeitsbelastung wird durch eine Maf)-
zahl dargestellt, welche sich aus der Summe
'olgender Zahlen ergibt:
Imal die Zahl der Abrechnungspflichtigen, die

der Ausgleichskasse nach dem Register
gemäfj Artikel 144 der Vollzugsverordnung
angeschlossen sind;

1mal die Zahl der Abrechnungspflichtigen, die
der kantonalen Ausgleichskasse von den
Verbandsausgleichskassen gemäfj Artikel
129, Absatz 1, der Vollzugsverordnung durch
Zustellung der Doppel der Registerkarien
gemeldet worden sind;

2,5mal die Zahl der Eintragungen in die
individuellen Beitragskonten;

1,5mal die Zahl der Verfügungen betreffend
Uebergangsrenten ;

Imal die Zahl der Verfügungen betreffend
ordentliche Renten.
4 Die Struktur der Kasse wird durch eine

Mafjzahl dargestellt, welche sich aus der
Multiplikation der für den durchschnittlichen Beitrag

pro Abrechnungspflichtigen festgesetzten
Punktzahl (bis 200 Franken 30 Punkte, 201
bis 300 Franken 20 Punkte, 301 und mehr
Franken 10 Punkte) mit der Zahl der
Abrechnungspflichtigen ergibt.

5 Für die Anzahl der Gemeinden bildet die
tafsächliche Zahl der Gemeinden in jedem
Kanton die Grundlage (im Kanton Thurgau der
Munizipalgemeinden). Diese Zahl wird bei
zweisprachigen Kantonen um 10°/o und bei
dreisprachigen Kantonen um 20% erhöht.
Ferner ist für je 10000 Einwohner von Gemeinden

mit über 10000 Seelen ein Zuschlag von
1 zu machen.

Leider bin ich weder Mathematiker
noch Statistiker, noch Rationalisator,
noch Normalisator. Trotzdem habe ich
gleich gemerkt, dah ich mit dem
gewöhnlichen Dreisatz: «Zwei Birnen
kosten fünfzig Rappen, wieviel kostet ein
Pfund?» nicht durchkomme. Je länger
ich mich in die Aufgabe vertiefte, desto
tiefer wurde ich durchdrungen vom
Gefühle ausgleichender Gerechtigkeit, das
aus diesem Ausgleichsfondszuschuh-
verteilungsplane zu Gunsten der
Ausgleichskassen spricht:

V.

%

Arbeitsbelastung
Gemeinden
Wohnbevölkerung
Struktur der Ausgleichskassen
Bodenfläche

7* 5,5 Millionen Franken

(Magie der Zahlen, man beachte: n/6

5,5 Mio!)
Immerhin fällt auch dem Anfänger

auf, dafj die Bodenfläche berücksichtigt
wird, während es doch bedeutend
gerechter und vor allem rechnerisch
interessanter gewesen wäre, die Zahl der
ordentlichen und außerordentlichen
Renfner je Quadratkilometer Bodenfläche

zu berücksichtigen!
Daf} der Gesamtbetrag 5,5 Mio Fr.

beträgt, erleichtert die Aufgabe ungemein,

man bedenke, es hätte einer 76

von 4937614 Franken und 78 Rappen
berechnen müssen und hätte nicht
gemerkt, dafj er nur um eine Kommastelle
nach links wandern und mit 4 multiplizieren

muf), um das Resultat zu erhalten!

Ganz hübsche Aufgaben, die einem
wirklich jung erhalten, ergeben sich bei
der Berechnung der «Mafjzahl, die die
Arbeitsbelastung darstellt». Da es Kantone

gibt, wo die Ausgleichskassenfunktionäre

nicht gleich gleitig arbeiten
wie an andern Orten, hat man mif Recht
auf das Arbeitsvolumen und nicht auf
die zur Bewältigung des letzteren
benötigte Zeif abgestellt. Unverständlich
ist mir aber, dah man die Arbeitsbelastung

nicht auch in Betracht gezogen
hat, die mif der Berechnung der «Marjzahl,

die die Arbeitsbelastung darstellt»,
verbunden ist. Man sollte doch die
Summe noch vermehren, um 8,5mal
die Zahl der für die Berechnung «der
Mafjzahl, die die Arbeitsbelastung
darstellt» erforderlichen Rechenoperafionen
und um 12,24mal die Zahl der
sämtlichen für die Rechnerei niederzuschreibenden

Ziffern. Tut man das nicht, dann
kommf doch der Kanton Zürich viel
schlechter weg als der Kanton Unfer-
walden nid dem Wald. Es braucht doch
sicher viel mehr Arbeif, um «die der
Ausgleichskasse nach dem Register ge-
mäf) Artikel 144 der Vollzugsverordnung

angeschlossenen Abrechnungspflichtigen»

des Kantons Zürich mit 4 zu
multiplizieren, als um die gleiche Rechnung

für den Kanton Unferwalden nid
dem Wald zu machen. Umgekehrt ist

zu sagen, dafj die Leistung des Nid-
waldners, der seine Aufgabe weif weg
von Universität, technischer Hochschule,
freiem Gymnasium und Gademanns
Handelsschule zu lösen hat, weif schwerer
ins Gewicht fällt als diejenige seines
Zürcher Kollegen!

Mit der Kasserlstrukturmarjzahl wird
man sich einverstanden erklären können
mit folgender Abänderung: bis 200 Franken

30 Punkte, von 201-210 Franken

29 Punkte, von 21 1-220 Franken
28 Punkte usw. bis 350 und mehr

Franken 10 Punkte). Nur so kann
man gerecht den in Punkten umgerechneten

Abrechnungspflichfigen-Durch-
schnittsbeitrag in einer Mafjzahl, der der
wirklichen Struktur der Kasse adaequat
ist, darstellen!

Enttäuscht hat mich das Vorgehen bei
Berücksichtigung der Gemeinden. Dafj
man nur den Gemeinden einen
Zuschlag von 1 bewilligt, in denen es je
1 0000 Einwohner mit über 1 0000 Seelen
hat, ist krasses Unrecht. Ich kenne eine
Gemeinde mit nur 9999 Einwohner, in
der aber aufjer dem Gemeindepräsidenten

noch mindestens zehn
Behördemitglieder erklärt haben, dafj zwei Seelen

ach in ihrer Brust wohnen! Soll

ZURICH
an der Bahnhofbröcke

In Elwert'j Hotel Central wohnen;
In Versuch, er wird sich lohnenl
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